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Bericht aus der Sitzung der Erweiterten Universitätsleitung vom 27. April 2009 

Bericht des Präsidenten 
Der Präsident dankt allen Beteiligten für die Vorträge anlässlich des Antrittsbesuches von Wissenschaftsminister Dr. Wolf-
gang Heubisch, der sehr erfolgreich verlaufen ist. 

Der Präsident weist auf die Bedeutung der kommenden Hochschulwahlen hin: Die Senatorinnen und Senatoren  
– wählen über den Hochschulrat die Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen für die Amtszeit 2010–2012, 
– entscheiden mit bei der Auswahl eines neuen Kanzlers/einer neuen Kanzlerin (voraussichtlich im Februar 2011), 
– wählen im Juni 2011 den/die Präsidenten/Präsidentin für die Amtszeit 2012–2016. 

Die Wahl der Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen für die Amtszeit 2012–2014 fällt in die Wahlperiode des übernächsten 
Senats. 

Die Grundordnung der Universität Passau soll ergänzt werden: 
– Gliederung der Philosophischen Fakultät in fünf Departments 
– Änderung der Zusammensetzung der Gremien der Studierendenvertretung 

Verteilung der Mittel für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung im Haushaltsjahr 
2009 
Der Präsident und der Kanzler informieren über die Verteilung der Mittel für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und For-
schung. 

Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Be-
wältigung der steigenden Studierendenzahlen ("Ausbauzielvereinbarung") vom 12.12.2008 
Präsident und Kanzler appellieren hinsichtlich der Zielvereinbarung mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen ("Ausbauzielvereinbarung") vom 12.12.2008, aus den Stu-
diengängen, die zum Sommersemester keine Studierenden aufnehmen, Lehrveranstaltungen zu benennen, die Abiturientin-
nen und Abiturienten des neunjährigen Gymnasiums (G9) im Sommersemester 2011 bereits vor Immatrikulation in einem 
regulären Studiengang belegen können (vgl. o. g. Zielvereinbarung § 2, Abs. 4). 

Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 
Künftig sollen auch Absolventen und Absolventinnen der Meisterprüfung die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und 
Absolventen und Absolventinnen von Fachschulen und Fachakademien die fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung 
erhalten; für die Universität Passau wird dies nach Ansicht der Universitätsleitung nur geringe Bedeutung haben. 

Termin 
Die nächste Sitzung der Erweiterten Universitätsleitung findet am Montag, 18. Mai, um 16 Uhr statt. 
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